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Am letzten Tag waren unsere Damen und U23w am Start. Chan-

tal Klenk begann nach einem Jahr ohne Training mit soliden 379 

Ringen. Auch sie steigerte sich im zweiten Durchgang auf 381 

Ringen. Als Vierte konnte sie sich ins Nationalteam schießen.                   

Unser U23w Neuling Lea Drmola musste mit ihrer Nervosität

                 kämpfen. Sie schoss im ersten Durchgang 359 Ringe. 

Aber auch Sie konnte sich im zweiten Durchgang

steigern und 

schoss sich

mit 360 Ringen

                   ebenfalls ins Nationalteam 

                                                       Armbrust 10m.

                                   Da sich alle Starter des WSV qualifiziert

 haben, gelang eine Sensation; alle Verbands- 

     kader-Schützen, sind im Nationalkader des

         Deutschen Schützenbundes. 

           Herzlichen Glückwunsch hierzu.

Trotz der erschwerten Bedingungen in 

                                 der Pandemie, fanden alle Sportler viel

                                      Lob und Anerkennung, dass es wieder 

                                           einen Wettkampf gegeben hat.

  

Alle hoffen jetzt, dass auch die WM

  Ausscheidung zur Weltmeisterschaft in 

Ventspils Lettland, in Plattling oder an 

einem anderen Ort stattfinden kann.

Wir wünschen allen unseren Schützen für die anstehenden               

Ausscheidungswettkämpfe für die Weltmeisterschaft 2021 in 

Ventspils „Gut Schuss“.  

Verbandstrainer Armbrust                                                                                                                                                         

Claus Eberhardt  

WSV Sport
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Nationalkadersichtung Armbrust 10m auf der Olympia Schießanlage

in München/Hochbrück

Die Corona Pandemie stellt uns alle vor fast unlösbare Probleme. 

So musste zwei Wochen vor dem Wettkampftermin in Frankfurt, 

die gesamte Sichtung nach München verlegt werden. Dort konnten 

wir dann aber unter den strengen Hygienevorschriften des DSB und 

des BSSB die Armbrustsichtung durchführen. Aufgrund 

dieser kurzfristigen Verlegung, waren leider nicht alle 

Landesverbände am Start. Aber die Ausrichter wollten 

für die Armbrustschützen wieder etwas Normalität 

in unseren Schützensport bringen. Jeder hat sein 

Möglichstes getan, um dabei zu sein.

Ein herzliches Dankeschön an die Ausrichter 

und Organisatoren. 

Vom 26.03.2021 bis zum 28.03.2021 traf sich in 

München/Hochbrück die Armbrust-Elite zur DSB 

Nationalkadersichtung. Für den Württembergischen 

Schützenverband waren folgende Schützen nominiert - 

in der Damenklasse ging Chantal Klenk an den Start. 

In der U23w war unser Neuling Lea Drmola dabei. 

Bei den Herren vertrat uns Benjamin Hügler und bei 

den U23m noch ein Neuling, Fabian Dachs. Britta Weil, 

Louis Fürst, Felix Scherand, Gebhard Fürst und 

Erich Huber waren aufgrund ihrer Weltmeister-

schaftsteilnahme in Uljanowsk gesetzt.

Bedingt durch die Corona Pandemie, wurden in den 

einzelnen Klassen nur zwei Wertungsprogramme 

geschossen, damit die Schützen morgens 

anreisen und nach den Wettkämpfen wieder 

abreisen konnten. Am Freitag hatten die 

Senioren ihren großen Auftritt. 

Nach einjähriger Pause konnten sich die 

Ergebnisse sehen lassen. In dieser Klasse 

waren Gebhardt Fürst und Erich Huber 

bereits gesetzt. Am Samstag mussten 

Benjamin Hügler und Neuling Fabian 

Dachs ihr Können unter Beweis stellen. 

Benjamin begann seinen ersten Wettkampf mit 382 Ringen und 

Fabian mit 358 Ringen. Im zweiten Durchgang lief es bei Benjamin 

besser und er konnte 387 Ringe erzielen. Als Dritter schaffte er den 

Sprung ins Nationalteam. Aber auch Fabian legte seine Nervosität 

ab und steigerte sich auf 365 Ringe; auch er erreichte als Fünfter 

den Sprung ins Nationalteam.

Chantal Klenk

WSV Sport
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WSV Sport

Benjamin Hügler und Fabian Dachs

 Fabian Dachs

WSV Sport

•

 Benjamin Hügler

Chantal Klenk und Lea Drmola
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Die WSJugend sucht neue, innovative 
jugendsportliche Ideen, Angebote, Projekte, 
Events, die öffentlichkeitswirksam für eine 
positive Außendarstellung des Schießsports im 
Jugendbereich werben. 
Dabei geht es um ein respektvolles Miteinander, 
den interkulturellen Dialog, Wertevermittlung 
und Begegnungen.

In Zeiten ständig steigernder Anforderungen 
möchte die WSJugend im Alltag wichtige 
Kernkompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
fördern. 

Die Projekte können in Kooperation mit anderen 
Vereinen, Schulen oder auch Einrichtungen 
durchgeführt werden.

Sie sollen aber vor allem nachhaltig und 
übertragbar sein, um als best-practice-Beispiele 
den Ideenreichtum der Jugendarbeit zu fördern. 

Wer kann sich bewerben?
Jeder Mitgliedsverein mit einer aktiven 
Jugendarbeit ebenso wie die Untergliederungen 
des Württ. Schützenverbandes. 

Bewertungskriterien
- Kreativität 
- Integration der Jugend im Verein 
  (Mitbestimmung, was bietet der Verein?)
- Neuartigkeit, Nachhaltigkeit und 
  Übertragbarkeit 
- Planung, Durchführung und Dokumentation
- Gemeinschaftsaktivitäten, Sportliches,
  öffentliche Veranstaltungen,…  

Projektunterlagen
Die ergänzend eingereichten Unterlagen sollen 
eine Dokumentation im Format A4 sein. Weitere 
Unterlagen (z.B. Bilder, Pressebericht) können 
als Anlage eingereicht werden. 
Die Projektbeschreibung hat neben den 
Bewertungskriterien eine Begründung der 
Förderungswürdigkeit des Projektes sowie die 
mögliche Verwendung des Fördergeldes zu 
enthalten. 

Link zur Einreichung der Bewerbungsunterlagen 
finden sie auf unserer Homepage: 
https://www.wsv1850.de/jugend

Bewerbungen werden nur über das 
Onlineformular bis 01.08.2021 angenommen.

Jury-Mitglieder
Die Entscheidung erfolgt durch eine 
unabhängige Jury. Ihr gehören Mitglieder des 
Jugendvorstandes, des Präsidiums und der 
Geschäftsstelle an. 

Welche Projektförderungen werden 
vergeben?
Die Anzahl der förderwürdigen Projekte und die 
Höhe der jeweiligen Fördergelder werden von 
der Jury festgelegt. 

Insgesamt beträgt die Projektförderungs-Summe 
pro Jahr maximal 3.500 €. 

Die Fördergelder werden symbolisch im Rahmen 
des LJT an die Projektbewerber übergeben. 
Die ausgezeichneten Projekte werden in der 
Südwestdeutschen Schützenzeitung (SWDSZ), 
auf der Homepage, in unseren Sozialen Medien 
und im Rahmen des Landesschützentages 
vorgestellt.
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Jugend

Zeichne den richtigen Weg ein

versuch Sackgassen zu meiden und wieder herauszufinden Lösung auf Seite 46

Lösung auf Seite 46
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Jugend
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Waffenrecht

WSV-Webinar-Reihe erfolgreich fortgesetzt

Nach dem erfolgreichen Einstieg in die Webinar-Reihe „Waffen-

recht“ im März, fand kurze Zeit später die zweite Online-Veranstal-

tung statt.  Auch das Thema „Bedürfnisse“ zog viele interessierte 

Mitglieder vor die Bildschirme – trotz des fantastischen Wetters 

an diesem Tag.   

 

So lautete der Titel dieser Fortsetzung. Zur Auffrischung gab es 

viele bekannte Fakten aber auch jede Menge Informationen zu 

Änderungen im Gesetz, mit entsprechenden Hinweisen zu mög-

lichen Konsequenzen. 

Für alle Webinarteilnehmer, die sich erstmals mit dem Gedanken 

befassen, eine Waffe zu beantragen, gilt es zunächst bestimmte 

Voraussetzungen zu erfüllen. Ausschlaggebend hierfür sind die 

Paragrafen

§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis

§ 5 Zuverlässigkeit

§ 6 Persönliche Eignung und

§ 7 Sachkunde.

Die wohl aktuell wichtigste Änderung finden wir im §4 Absatz 4: 

Die zuständige Behörde hat das Fortbestehen des Bedürf-

nisses bei Inhabern einer waffenrechtlichen Erlaubnis alle 

fünf Jahre erneut zu prüfen (was für alle Waffenbesitzer gilt). 

Im §5 jetzt neu aufgenommen (neben der unbeschränk-

ten Auskunft aus dem Bundeszentralregister, der Aus-

kunft aus dem staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregis-

ter und der Stellungnahme der örtlichen Polizeibehörde) 

- die Abfrage beim Verfassungsschutz. Viele haben 

sich gewundert, warum die Ausstellung von Waffenbe-

sitzkarten in den letzten Monaten zum Teil extrem lange 

gedauert hat, schuld daran war in den meisten Fällen 

diese Abfrage. Beschlossen und in Kraft gesetzt, bedeu-

tet nicht automatisch, dass es auch sofort funktioniert. 

Der für Sportschützen wichtigste Paragraf im Waffenge-

setz, der §14 (Erwerb und Besitz von Schusswaffen und 

Munition durch Sportschützen) unterscheidet jetzt neu:

In das Bedürfnis zum Erwerb von Waffen und in das 

Bedürfnis zum Besitz von Waffen.

Während bis zu dieser erneuten Gesetzesänderung Erwerb und 

Besitz gemeinsam behandelt wurden, gibt es jetzt eine Trennung 

dieser beiden Bereiche. Beim Erwerb ist alles beim Alten geblieben 

aber beim Besitz gilt jetzt, der §4 und der wird für uns Sportschützen 

wie folgt angewandt: Überprüfung nach fünf und nach zehn 

Jahren, danach reicht die Bestätigung des Vereines über die 

Mitgliedschaft (Stand heute!). 

Bedeutet konkret, die erneute Bedürfnisprüfung einmalig nach 

drei Jahren mit 18 Terminen pro Jahr entfällt. An deren Stelle tritt 

jetzt eine Bedürfnisprüfung nach fünf und zehn Jahren – im An-

schluss gilt die Bescheinigung des Vereines. Geprüft wird jeweils 

der Zeitraum der letzten 24 Monate vor der Bedürfnisprüfung und 

die Anzahl der Termine wurde ebenfalls geändert. Man muss nun 

mit jeder Waffengattung (Kurz- / Langwaffen sofern beides vor-

handen) 1x pro Quartal geschossen haben oder 6x innerhalb von 

jeweils 12 Monaten. 

Wir empfehlen unseren Mitgliedern dauerhaft ein Schießbuch zu 

führen (einfachste Möglichkeit das Bedürfnis jederzeit nachzuwei-

sen) und Urkunden / Ergebnislisten zu sammeln und am besten zu 

archivieren. Niemand kann sagen wohin die Nachweispflicht noch 

gehen wird.  

Die Themen Altersgrenzen, Waffenbesitzkarten und Nationales 

Waffenregister (NWR) mit den sog. ID- Nummern wurden kurz 

angeschnitten, auch wenn es hier aktuell keine Änderungen aber 

doch immer wieder Fragen gibt. 

4

Was muss ich wissen, wenn es um 
das Bedürfnis zum Erwerb 

und Besitz einer Waffe geht?
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Waffenrecht

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es die 

NWR ID-Nummern schon geraume Zeit gibt, viele hat-

ten sie bereits in ihren WBK eingedruckt ohne zu wissen 

was sich dahinter tatsächlich verbirgt.  Das Geheimnis 

ist nun auch gelüftet, es geht um die Möglichkeit der 

„lebenslangen“ Rückverfolgung von Waffen und ihren 

wesentlichen Teilen.

Was an dieser Stelle nicht vergessen werden darf – die 

Beschränkung der GELBEN WBK auf 10 Waffen! Eine 

völlig überraschende Sache, die nicht vorhersehbar 

war, da im Vorfeld nicht Gegenstand der Gespräche. 

Aber derartige Überraschungen kennen wir aus der 

Vergangenheit bereits.

Was bedeutet diese Beschränkung im Detail. Alles was ich 

in meinen Gelben WBK stehen habe, hat Bestandsschutz. 

Eine Waffe abgeben und eine neue ergänzen, geht nicht. 

Die Erlaubnis gilt für die eingetragene Anzahl von 

Waffen, solange der Besitz besteht (§58/22 WaffG). 

Wenn ich mein Kontingent erfüllt habe, bedeutet das aber 

nicht automatisch, dass ich keine weitere Waffe mehr er-

werben kann – dann aber nur auf die Grüne WBK, mit 

Bedürfnis vom Verband und dem bekannten Voreintrag. 

Sollte es richtig Probleme geben, dann steht das Thema 

Widerruf oder Rücknahme der Waffenbesitzkarte im 

Raum. Aus Zeitgründen konnte nur kurz darauf hin-

gewiesen werden. 

Neben all den Hinweisen zum Waffengesetz wurde auch 

der Punkt Antragsstellung sehr intensiv behandelt. Es 

ist dabei unerlässlich, dass alle notwendigen Informa-

tionen auch im Formular eingetragen werden. Häufig 

fehlt die Mailadresse, was dann den Rechnungsversand 

erschwert, Telefonnummern werden nicht eingetragen, 

was die Kommunikation bei Nachfragen mehr als er-

schwert. Wenn dann diese beiden Angaben fehlen, 

kann sich die Bearbeitungszeit eines Antrags deutlich 

in die Länge ziehen. 

Darüber hinaus gibt es leider noch mehr Fehler bei der 

Antragstellung - die 10 häufigsten Fehler werden hier 

genannt....

                                  (kh/gs)

•
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• Auf waffentechnischem Gebiet über Schusswaffen (Lang-

 waffe, Kurzwaffe, Munition) hinsichtlich Funktionsweise, 

 sowie Innen- und Außenballistik, Reichweite und Wirkungs-

 weise des Geschosses,

• Über verbotene Gegenstände, die keine Schusswaffen sind,

• Über die sichere Handhabung der Waffen und Munition, 

 einschließlich ausreichender Fertigkeiten im Schießen mit 

 Schusswaffen.

Ziel der Ausbildung ist daher, dem Sportschützen das erfor-

derliche Wissen in verständlicher Form nachhaltig zu ver-

mitteln. Dafür wurde der WSV Sachkundeordner geschaffen. 

Er soll die zukünftigen Sportschützen auf ihr neues Hobby 

einstimmen und die Arbeit der Ausbilder erleichtern.

Im Ordner finden sich alle Themenbereiche, die sowohl für die 

Ausbildung als auch für die Prüfung erforderlich sind. Der Fragen-

katalog wurde überarbeitet und mit dem BVA Fragenkatalog in 

Einklang gebracht. Unser Fragenkatalog könnte sogar noch einen 

Tick aktueller sein – und er beinhaltet nur für den Sportschützen 

relevante Fragen.  Unsere Ausbildung ist nur auf das Sportschießen 

ausgelegt, deshalb ist die immer mal wieder angefragte Teilnahme 

von Mitarbeitern aus dem Sicherheitsgewerbe nicht möglich (län-

gere Ausbildung, andere Schwerpunktsetzung). 

Der zweite Bestandteil unserer Sachkundeausbildung ist die Aus-

bildung der Schieß- und Standaufsichten. 

Jedes Schießen muss durch sach-

kundiges Personal beaufsichtigt 

werden, welches Erfahrung, 

Verantwortung und Sachkom-

petenz vorweisen muss, um bei 

Verstößen gegen Sicherheits-

bestimmungen oder bei Regel-

verstößen korrekt und bestimmt 

vorgehen zu können. 

Für die Sachkunde sind 22 LE (a 45 Minuten) in Theorie und 

Praxis zuzgl. Prüfung vorgesehen.

Für die Schieß- und Standaufsichten 4LE.  Idealerweise kombi-

niert man diese beiden Ausbildungen.

Wir werden in den nächsten Ausgaben der SWDSZ ausführlich auf 

das Thema Sachkunde eingehen und in diesem Zusammenhang 

den neuen Ausbildungsordner vorstellen. 

Sachkunde ist für uns, was 

der Führerschein zum Auto-

fahren ist. 

Im §7 des Waffengesetzes 

heißt es: Den Nachweis der 

Sachkunde hat erbracht, wer 

eine Prüfung vor der dafür 

bestimmten Stelle bestan-

den hat oder seine Sachkun-

de durch eine Tätigkeit oder 

Ausbildung nachweist.

Jeder, der in Deutschland eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt, 

muss gegenüber der Behörde nachweisen, dass er sachkundig ist 

und an einer gesetzlich vorgeschriebenen Sachkundeprüfung teil-

genommen hat (und diese natürlich auch bestanden hat). Dabei 

hat der Gesetzgeber berücksichtigt, dass Schützenvereine natürlich 

prädestiniert sind, solch eine Ausbildung durchzuführen.  

Schießsportliche Vereine, die einem anerkannten Schießsport-

verband angehören, können Sachkundeprüfungen für ihre 

Mitglieder abnehmen. Zur Durchführung der Prüfung bilden 

die schießsportlichen Vereine eigene Prüfungsausschüsse. 

Die Ausbildung soll dazu dienen, den künftigen Waffenbesitzer in 

die Lage zu versetzen, mit einer Schusswaffe sach- und fachgerecht 

umzugehen, also die für den Umgang mit Waffen und Munition 

erforderliche Sachkunde zu vermitteln sowie die erforderlichen 

rechtlichen Voraussetzungen dieses Umgangs zu beherrschen. Das 

Wissen um die sichere Handhabung der Waffe hilft nicht zuletzt 

auch bei der Vermeidung von Unfällen. Die Kenntnis der rechtli-

chen Voraussetzungen des Umgangs mit Waffen stellt sicher, dass 

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch 

den Sportschützen ebenso verhindert wird wie ein Verstoß gegen 

straf- oder bußgeldbewehrte Vorschriften. 

Kenntnisse müssen gemäß §1 Abs. 1 AWaffV nachgewiesen werden:

• Über die beim Umgang mit Waffen und Munition zu beach-

 tenden Rechtsvorschriften des Waffenrechts, des Beschuss-

 rechts sowie der Notwehr und des Notstands,

Waffenrecht

Die Sachkunde und der neue Ausbildungsordner                          01/12

4

Waffenrecht
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Viele betrachten die Sachkunde nur als Pflichtübung. Wir möchten 

Interesse wecken, angeeignetes Wissen über die Prüfung hinaus zu 

vertiefen.  Allein schon das Thema Waffen- und Munitionskunde 

verdient es, studiert zu werden. 

Zu jedem Beitrag / Kapitel werden wir deshalb auch einige Mus-

ter-Seiten aus dem Ordner abdrucken sowie eine Seite aus dem 

Fragenkatalog. 

Das tun wir, weil:

a) viele Probleme für Sportschützen erst entstehen, weil wir nicht 

 genug informiert sind,  

b) ihr euer Wissen so ganz schnell überprüfen könnt (würde ich 

 die SK Prüfung heute noch einmal bestehen?), 

c) man nie zu alt ist, noch etwas Neues zu lernen,

d) eure Ausbildung, die ihr genossen habt, vielleicht nicht euren 

 Erwartungen entsprochen hat, dann werdet zukünftig die besseren  

 Ausbilder - wir brauchen jede Menge gute Sachkundeausbilder. 4

Für den 1. Beitrag haben wir die Musterseiten (11 -13) aus dem 

Kapitel 2 Gesetzliche Grundlagen / Unterabschnitt 2.1 Waf-

fenrecht Allgemeine Bestimmungen sowie die Seite 10 aus dem      

Fragenkatalog, ausgewählt.  

Auf insgesamt 93 Seiten beschäftigt sich dieses Kapitel mit allen 

für Sportschützen relevanten Fragen zum Waffenrecht. Neben Be-

griffsbestimmungen und besonderen Erlaubnistatbeständen für 

Schießstätten, sowie die Mitnahme von Waffen wurde u.a. auch 

auf Verbote und damit verbundene Strafvorschriften eingegangen. 

Mit Hilfe der Fragenseite kann jeder den Selbst-Test machen – hätte 

ich es noch gewusst!? 

              (kh) 

Waffenrecht
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4

Waffenrecht
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4

Waffenrecht
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4

Waffenrecht
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Lösungen Fragebogen:  Frage 36: a,c,d,e,f, 37: b, 38: b, 39: b, 40: Lauf (mit Patronenlager), Verschluss, Griffstück •

Waffenrecht
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Buchführungspflicht im Verein

 vereinsintern: steuerlich:

 = Rechenschaftspflicht gegenüber der Nach den allgemeinen steuerlichen Vorgaben und

 Mitgliederversammlung Besonderheiten bei der Gemeinnützigkeit

 Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) Jahresabschluss im 4-Sphären-Modell

 = Kassenbericht Umsatz- und Ertragssteuererklärungen

Wissenswertes

ää

Steuern und Buchführung im gemeinnützigen Verein
Die Vereinsbuchführung stellt einen der Kernbereiche der Vereinsverwaltung dar, wobei sich Umfang und Form aufgrund der verschie-

denen Vereinsstrukturen oft unterscheiden. Ein wesentliches Merkmal stellt hier die Vorlage der Gemeinnützigkeit eines Vereins dar, 

die steuerlich viele Vorteile aber auch einige Regeln mit sich bringt.

Grundsätzlich besteht bei gemeinnützigen Vereinen dann eine rechtlich zwingende Buchführungspflicht, wenn Sie tatsächlich steuer-

pflichtig sind, also steuerpflichtige Einnahmen erwirtschaften. Ansonsten besteht lediglich die Rechenschaftspflicht gegenüber der 

Mitgliederversammlung. Man spricht hier auch von einer zivilrechtlichen Buchführungspflicht. 

Gegenüber der Mitgliederversammlung reicht eine geordnete jährliche Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben und die Vorlage 

von Belegen im Rahmen einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), die in einer jährlichen Kassenprüfung bewertet wird. Weiterhin 

wird das Führen eines Bestandsverzeichnisses für Anschaffungen des Anlagevermögens verlangt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung 

entlasten die Kassenprüfer den Schatzmeister und den übrigen Vorstand für die im Geschäftsjahr geleistete Finanztätigkeit. Mit dieser 

Entlastung verzichtet die Mitgliederversammlung auf rückwirkende Schadensersatzansprüche gegenüber den Vorstandspersonen und 

spricht sie von der persönlichen Haftung frei.

Steuerpflichtigen gemeinnützigen Vereinen stehen eine Reihe von Steuervergünstigungen (z.B. Ausstellung von Spendenbescheinigungen) 

in den Bereichen zu, die für die Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke ausgerichtet sind. Weiterhin gelten entsprechende Vorschriften 

hinsichtlich der Umsatzsteuer sowie der Ertragssteuern (Körperschafts- und Gewerbesteuer), sodass neben der Einnahmen-Über-

schussrechnung auch ein jährlicher steuerlicher Jahresabschluss zu erstellen ist:

Um diesen Jahresabschluss umzusetzen und die steuerlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen, ist es notwendig 

die Einnahmen und Ausgaben eines Geschäftsjahres bestimmten steuerlichen Kategorien zuzuordnen. Bei steuerbegünstigten Organi-

sationen wie den Vereinen werden diese Kategorien als die sogenannten vier Sphären bezeichnet. Die folgende Grafik stellt die vier 

Sphären mit ihren steuerlichen Zusammenhängen vor.

 Die Vereinsbuchhaltung im 4-Sphären-Modell

 Ideeller Vermögens- Zweck- wirtschaftl.
 Bereich verwaltung betrieb Geschäftsbetrieb 

    Körperschafts- und gewerbe-
                    umsatzsteuerlich relevanter Bereich  steuerlich relevanter Bereich

        Gesamte Vereinsbuchhaltung

ää
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Charakterisierung und Beispiele:Charakterisierung und Beispiele:

Ideeller Bereich

Der ideelle Bereich umfasst alle Aktivitäten der Verwaltung des Vereinsbetriebs. In diesem Rahmen werden zum Beispiel Einnahmen aus 

Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen erzielt. Diese Einnahmen unterliegen bei den Vereinen grundsätzlich keiner Besteuerung. 

Den Ausgaben werden u.a. die Bereiche Reisekosten, Personalkosten, Versicherungen und allgemeine Verwaltungskosten zugeordnet.

Vermögensverwaltung

Manche Vereine bilden im Laufe der Zeit aus unterschiedlichsten Gründen Vermögen. Hierbei kann es sich um erwirtschaftetes Barver-

mögen (Festgeldkonten etc.) handeln, das zur finanziellen Absicherung der Vereinsaktivitäten benötigt wird oder auch um Grundbesitz 

des Vereins. Die typischen Einnahmen hieraus resultieren dann aus Zinsen, Miete und Pacht. Die entsprechenden Kosten ergeben sich 

aus allen mit den Einnahmen in Zusammenhang stehenden Ausgaben (z.B. Kontoführungsgebühren, Grundsteuer)

Zweckbetrieb

Der Zweckbetrieb ist der Teil der Vereinsaktivitäten, der Einnahmen erwirtschaftet und zu den gemeinnützigen Satzungszwecken zwingend 

dazugehört. Er darf gewerblichen Unternehmen keine direkte Konkurrenz machen und auch nicht auf Dauer ein deutliches Übergewicht 

in den Tätigkeiten oder Einnahmen des gemeinnützigen Vereins ausmachen. Als Einnahmen sind hier Startgelder, Kursgebühren aber 

auch der Warenverkauf für satzungsgemäße Zwecke zu sehen (z.B. Vereinsabzeichen). Den Ausgaben sind die Kosten für den Sport- und 

Schulungsbetrieb und die entsprechenden Wareneinkaufskosten der umgesetzten Waren zuzuordnen. Kennzeichen des Zweckbetriebes 

ist, dass er steuerbegünstigt ist, also entweder steuerfrei oder mit dem ermäßigten Steuersatz zu bewerten ist.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (WGB)

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb umfasst alle Tätigkeiten die nicht Satzungszweck sind und durch die entsprechende Einnahmen er-

zielt werden. Hier wird der Verein als Unternehmer tätig. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb darf nicht durch Einnahmen des ideellen 

Tätigkeitsbereichs gestützt werden. Im WGB dürfen die Ausgaben z.B. für entsprechende Wareneinkäufe die erzielten Einnahmen nicht 

übersteigen. Er unterliegt den gesetzlichen Regelsteuersätzen.

Vereinsbesteuerung in den vier Sphären:Vereinsbesteuerung in den vier Sphären:

Bei steuerlichen Körperschaften wie den gemeinnützigen Vereinen wird grundsätzlich zwischen zwei Steuerarten unterschieden, die 

gleichzeitig auch strikt getrennt voneinander betrachtet werden:

                                 Umsatzsteuer                Ertragssteuern
                               (Körperschafts-/Gewerbesteuer)

Umsatzsteuer:

Eine Umsatzsteuerpflicht besteht grundsätzlich und ist zunächst unabhängig davon ob ein gemeinnütziger Verein steuerbegünstigte 

Zwecke verfolgt. Sie richtet sich danach ob ein Verein unternehmerisch tätig ist (z.B. Vermietung) oder ob ein Leistungsaustausch (Leis-

tung gegen Entgelt) stattfindet.

Wissenswertes

4



20 SWDSZ 5/2021

 Sphäre Beispiele Umsatzsteuersatz

 Ideeller Bereich Mitgliedsbeitrag lt. Satzung, Zuschüsse umsatzsteuerfrei

  Langfristige Vermietung an umsatzsteuerfreie

 Vermögensverwaltung I Mieter (z.B. Arzt), Zinsen umsatzsteuerfrei   

  

  Verpachtung Vereinsgaststätte oder

 Vermögensverwaltung II  langfristige Vermietung an ermäßigte

  umsatzsteuerpflichtige Unternehmer Umsatzsteuer 7%

 Zweckbetrieb I Startgelder, Kursgebühren umsatzsteuerfrei

 Zweckbetrieb II Warenverkäufe Satzungszwecke ermäßigte 

   Umsatzsteuer 7%

 Wirtschaftlicher  Verkauf Speisen und Getränke, 

 Geschäftsbetrieb  Anzeigenwerbung, Verkäufe  Regelsteuersätze 7%

  außerhalb des Satzungszweckes (z.B. Speisen, Bücher) und 19%

Wird in diesen Bereichen eine Umsatzsteuer abgeführt, so können umsatzsteuerpflichtige Vereine bei den entsprechenden Ausgaben 

sogenannte Vorsteuerbeträge im Rahmen der Umsatzsteuererklärung bzw. Umsatzsteuervoranmeldungen geltend machen.

Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuererklärung

Bei der Abgabe von Umsatzsteuermeldungen gibt es unterschiedliche Abwicklungsmodalitäten, die daran geknüpft sind, wie hoch die 

umsatzsteuerrelevanten Einnahmen sind und wieviel Umsatzsteuer der Verein im Vorjahr abgeführt hat:

Liegt der Vereinsumsatz in den umsatzsteuerrelevanten Bereichen unter 22.000 €, greift die Kleinunternehmerregelung und der Verein 

muss keine Umsatzsteuer abführen. Kommt der Verein im aktuellen Jahr über die 22.000 €, bleibt aber unter der Grenze von 50.000 € 

muss er für das aktuelle Jahr auch keine Umsatzsteuer abführen, wird aber zu Beginn des Folgejahres automatisch umsatzsteuerpflichtig, 

unabhängig vom zu erwartenden Umsatz. Dies bedeutet auch, dass die Umsatzsteuer auf den Einnahmebelegen (z.B. bei Verkaufs-

rechnungen) ausgewiesen werden muss und der Rechnungsempfänger seinerseits vorsteuerabzugsfähig ist.

Liegt der Nettoumsatz dann am Ende des besagten Folgejahres dann wieder unter der Grenze von 22.000 €, darf für das dann darauf-

folgende Jahr wieder die umsatzsteuerfreie Kleinunternehmerregelung angewendet werden.

Je nach Höhe der abzuführenden Umsatzsteuer gibt das Finanzamt den Vereinen entsprechende Zeitpunkte im Jahr vor, wann die Zah-

lungen unterjährig fällig sind. Man spricht hier von Umsatzsteuervoranmeldungen. Die Vorgaben des Finanzamts für den jeweils kom-

menden Zeitraum sind im jährlichen Umsatzsteuerbescheid ersichtlich:

Übersteigt der Gesamtumsatz aller umsatzsteuerpflichtiger Aktivitäten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirt-

schaftlicher Geschäftsbetrieb den Wert von 22.000 € nicht, dann besteht die sogenannte Kleinunternehmerregelung, die einer Um-

satzsteuerbefreiung für den Verein gleichkommt. Kommt der Verein über diesen Wert, wird er umsatzsteuerpflichtig.

Keine Umsatzsteuerrelevanz bei der Grenze von 22.000 € haben z.B. Einnahmen wie Kursgebühren, Startgelder bei Sportveranstaltun-

gen, Mitgliedsbeiträge oder die Veräußerung von Anlagevermögen.

Folgende Grafik stellt die umsatzsteuerlichen Zusammenhänge in den vier Sphären dar:

4
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Generell endet die Abgabefrist der Umsatzsteuervoranmeldung zehn Tage nach Ablauf des jeweiligen Abgabezeitraums (Monats- oder 

Quartalsende). Verpasst man diese Frist entstehen automatisch Verzugsgebühren. Jedoch gibt es die Möglichkeit im Vorfeld eine Dauer-

fristverlängerung für den jeweiligen Abgabetermin beim Finanzamt zu erwirken, die einen vierwöchigen Aufschub bei Abgabe darstellt.

Beispiel: Bei vierteljährlicher Umsatzsteuervoranmeldung: Abgabefrist wäre 10 Tage nach Ende des ersten Quartals, also der 10. April, 

mit Dauerfristverlängerung wäre es der 10. Mai.

Auf diese Weise entsteht ein größeres Zeitfenster und eine bessere Koordinierbarkeit.

Nachdem alle Umsatzsteuervoranmeldungen und –vorauszahlungen abgeschlossen sind, muss nach erfolgtem Jahresabschluss noch die 

Umsatzsteuerjahreserklärung bis 31. Juli erfolgen. Diese Jahreserklärung müssen auch diejenigen Vereine abgeben, die aufgrund der 

Kleinunternehmerregelung nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Als Beleg zur Umsatzsteuererklärung reicht die Beilage der Einnahmen-

Überschussrechnung (EÜR).

WICHTIG:  Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahreserklärungen haben automatisch und 

 digital über die Internet-Anwendung Elster oder entsprechender Finanzsoftware, 

 die per Schnittstelle mit Elster verbunden ist, zu erfolgen.

Ertragssteuern: 

Bei den Ertragssteuern handelt es sich zum einen um die Körperschaftssteuer und zum anderen um die Gewerbesteuer, die unter 

bestimmten Bedingungen anfallen:

 Sphäre Ertragssteuer  Begründung

 Ideeller Bereich steuerfrei Kern der gemeinnützigen Organisation

 Vermögensverwaltung steuerfrei Wirtschaftliche Tätigkeit in diesem Bereich  

   liegt nicht vor.

 Zweckbetrieb steuerfrei bis auf ganz wenige Ausnahmen Tätigkeiten dienen nur für die Erfüllung 

   des Satzungszweckes.

 Wirtschaftlicher  steuerpflichtig sofern Bruttoeinnahmen Tätigkeiten dienen zur zusätzlichen

 Geschäftsbetrieb inkl. Umsatzsteuer des WGBs über 45.000 €  Einnahmenerzielung des Vereins, müssen

 (WGB) (Freibetrag 5.000 € kann in Abzug gebracht werden) aber dem gemeinnützigen Zweck dienen.

 Situation Vorjahr Situation aktuelles Jahr

 Umsatzsteuerbetrag bis max. 1.000 € keine Umsatzsteuervoranmeldung

 Umsatzsteuerbetrag zwischen 1.000 € und 7.500 € quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen

 Umsatzsteuerbetrag größer als 7.500 € monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen

Für die Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht gelten die gleichen Grenzen und Freibeträge, da sie aneinander gekoppelt sind, 

d.h. ist der Verein körperschaftssteuerpflichtig, so ist er auch gewerbesteuerpflichtig. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall. 4

Wissenswertes
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Körperschaftssteuererklärung

Liegt der Umsatz im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eines Vereins über dem Wert von 45.000 €, wird er körperschaftssteuerpflichtig 

und muss eine jährliche Körperschaftssteuererklärung bis 31. Juli an das Finanzamt abgeben in Form eines steuerlichen Jahresabschlus-

ses im Vier-Sphären-Modell. Zieht man einen Steuerberater hinzu, verlängert sich die Abgabefrist auf den 28. Februar des Folgejahres. 

Ist der Verein nicht körperschaftssteuerpflichtig, wird er in der Regel alle drei Jahre vom Finanzamt aufgefordert, die Jahresabschlüsse in 

diesem Zeitraum einzureichen. Auch hier sind die Abschlüsse im Vier-Sphären-Modell darzustellen. 

Die Meldung an das Finanzamt hat grundsätzlich immer digital über das Elster-Portal zu erfolgen.

Besteht beim Verein dann eine Körperschaftssteuerpflicht, geht eine automatische Meldung des Finanzamtes an die Kommune des Ver-

einssitzes, die dann den Gewerbesteuerbescheid für den Verein erstellt und versendet.

Neben der Umsetzung der steuerlichen Richtlinien für Vereine finden die vier-Sphären grundsätzlich in den Regeln der Gemeinnützigkeit 

ihre Anwendung:

        Regeln der GemeinnützigkeitRegeln der Gemeinnützigkeit

3  Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben in die vier Sphären

3  Aufbewahrung ausgestellter Spendenbescheinigungen

3  Nachweise über die Bildung von Rücklagen

3  Vermögensaufstellung

3  Nachweis der satzungsgemäßen Mittelbindung/-verwendung

3  Nachweis der zeitnahen Mittelverwendung

Mittelverwendung und RücklagenbildungMittelverwendung und Rücklagenbildung

Gemeinnützige Vereine dürfen nicht so ohne weiteres Ihre erzielten Jahresüberschüsse ansammeln, sondern sie unterliegen der Vor-

schrift der zeitnahen Mittelverwendung. Die Überschüsse müssen daher zeitnah in den Verein reinvestiert werden. Ausnahmen sind 

nachweislich gebildete Rücklagen für bestimmte Zwecke, die gemäß steuerlicher Vorschriften jährlich gebildet werden können:

 a) Betriebsmittelrücklage für regelmäßig wiederkehrende Kosten (z.B. Miete, Pacht):

  Sie dient in erster Linie zur Liquiditätssicherung. Die Höhe der Rücklage ist nicht festgelegt, sie richtet sich nach dem Mittel-

  bedarf für eine angemessene Zeitperiode (z.B. 3-4mon).

  	 Bildung im aktuellen Jahr, Verwendung im Folgejahr.

 b) Freie Rücklage (entsteht aus der Summe der im folgenden berechneten Teilbereiche):

  • 10% aus der Summe der Einnahmen des Ideellen Bereichs:

   z.B. Mitgliedsbeiträge (2.000 €) + Zuschüsse (1.000 €) + Spenden (500 €)

   = 3.500 €  10 % = 350,00 €

ä

4
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Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit, da steuerliche Aspekte immer 

auch mit situationsbedingten Einzelfallentscheidungen zusammenhängen können. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte

Ihren Steuerberater.                                                              (fr)

ä
ä

•

  • 1/3  aus dem Überschuss  (positiver Saldo) der Vermögensverwaltung:

   =     Pacht (1.500 €) + Zinsen (50 €) – Bankgebühren (-20 €) – Grundsteuer (-250 €)

   =     1.280 €  1/3 (=33,33 %) = 426,67 € 

  • 10% aus dem Überschuss (positiver Saldo) des Zweckbetriebs

   =  Startgelder (2.500 €) + Kursgebühren (1.500 €) – Standgebühren (-1.000 €)

            – Helfergeld (-800 €) – Munitions-/Scheibenkosten (-500 €)

   =  1.700 €  10 % = 170,00 €

  • 10% aus dem Überschuss (positiver Saldo) des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs:

   =  Verkäufe Speisen/Getränke (10.000) + Werbungs-/Sponsoreneinnahmen (5.000 €)

                         – Wareneinkauf Speisen/Getränke (-3.500 €) – Festzeltzubehör (-5.000 €)

           =    6.500 €  10 % = 650,00 €

   Summe der freien Rücklage:    350,00 € + 426,67 € + 170 € + 650 € = 1.596,67 € 

  WICHTIG:   Die Freie Rücklage unterliegt nicht der zeitnahen Mittelverwendung und kann somit über Jahre    

             angespart werden.

 c) Projektbezogene Rücklagen für bestimmte Vorhaben (z.B. Bau oder Instandhaltung Vereinsheim, Anschaffungen, 

  Veranstaltungen, neue Projekte etc.)

   können jährlich gebildet und müssen zeitnah (bis 2 Jahre) verwendet werden

  Tipps und Hinweise auf einen Blick  Tipps und Hinweise auf einen Blick

3  gesetzliche Anforderungen der Buchführung ergeben sich vor allem aus dem Steuerrecht

3  Nichteinhaltung der Aufzeichnungspflichten kann zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen

3  aus der Gemeinnützigkeit entstehen zusätzliche Nachweispflichten

3  Nachweis der zweckgebundenen Mittelverwendung

3  Haupttätigkeit des Vereins darf nicht im zweckfremden Bereich liegen

3  keine Verluste bei zweckfremden Tätigkeiten, also im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

3  keine überhöhten Vergütungen an Vereinsfunktionäre (Ehrenamts- Übungsleiterpauschale)

3  wiederkehrende Überprüfungen von Satzung/Finanzordnung auf Aktualität machen Sinn 

3  Finanzämter haben extra für die Vereine Ansprechpartner, die für die steuerlichen und gemeinnützigkeits-

 rechtlichen Anfragen der Vereine zuständig sind und weiterhelfen!

3  im Zweifel einen Steuerberater hinzuziehen

Wissenswertes
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Abgabetermin Starterklärung

Der Stichtag für die Einreichung einer solchen Starterklärung 

ist abhängig von den Disziplinen die geschossen werden 

sollen:

Abgabetermin Starterklärung Bogenwettbewerbe 

30.09.2021 (Halle und Freiluft)

Abgabetermin Starterklärung allgemeine Wettbewerbe 

und Auflage 15.12.2021

Dieses beide Fristen müssen aus organisatorischen Gründen 

zwingend eingehalten werden. Anträge die nach dem jewei-

ligen Datum bei uns eingehen können leider erst wieder für 

das Sportjahr 2023 berücksichtigt werden. Ausnahmen sind hier 

nicht möglich, da unmittelbar nach Ablauf des Stichtages bereits die 

erste Meldung der Startdaten an den DSB erfolgen muss und ein 

nachträgliches eintragen von Startrechen sonst ggf. zu einem Aus-

schluss aus den Meisterschaften führen kann. 

Mitgliedschaft / Vollständigkeit

Bei der Einreichung einer Starterklärung ist unbedingt zu beachten, 

dass die gewünschte und beantragte Starterlaubnis nur dann erteilt 

werden kann, wenn das Mitglied bis zum Abgabetermin des Antra-

ges beim WSV für den jeweiligen, weiteren Verein als ordentliches 

Mitglied gemeldet ist und in der Mitgliederverwaltung die Mitglied-

schaft eingetragen wurde. Anträge ohne die entsprechende Meldung 

der Mitgliedschaft können von uns nicht bearbeitet werden und 

werden vernichtet.

Darüber hinaus kann der Antrag nur dann bearbeitet werden, wenn 

er mit allen Angaben versehen und unterschrieben eingereicht wird. 

Unvollständige Antragsformulare werden ebenfalls unbearbeitet 

vernichtet.

Die Starterklärung – auch in schwierigen Zeiten nicht zu 
vernachlässigen – was ist wichtig…

Der Sportbetrieb ruht leider seit einem Jahr weitestgehend komplett, 

Wettkämpfe und Meisterschaften mussten abgesagt werden und wir 

vermissen alle die Kameradschaft in unseren Schützenhäusern. Gerade 

deswegen ist es aber umso wichtiger, dass alle Aktiven in Bezug auf 

ihre Startrechte am Ball bleiben und frühzeitig entsprechende Gesprä-

che geführt und Vereinbarungen getroffen werden.

Jeder aktive Schütze sowie die Betreuer im Kinder- und Jugendbereich, 

sollten sich also rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison unbedingt 

die Zeit nehmen, ihre bzw. die Startrechte ihrer Schützlinge mit Hilfe 

des Schützenausweises zu überprüfen und sich Gedanken über die 

Zukunft zu machen und dann ggf. eine entsprechende Starterklärung 

fristgerecht bei uns einreichen.

Um eine reibungslose Wettkampfplanung für das Sportjahr 2022 

zu ermöglichen ist es in diesem Jahr zwingend notwendig die 

untenstehenden Abgabetermine für Starterklärungen einzuhal-

ten. Wir können nach dieser Frist keinerlei Änderungen mehr 

vornehmen! Wir werden keine Ausnahmen zulassen können!

Allgemeine Informationen zu den DSB Startrechten

Grundsätzlich liegen die Startrechte eines jeden unserer Aktiven zuerst 

immer komplett, also alle Disziplinen betreffend, bei seinem jeweiligen 

Erstverein. Nur für diesen liegt also die Erlaubnis vor, an Wettkämpfen 

im Rahmen der DSB Meisterschaften (Kreis-, Landes- und Deutsche 

Meisterschaft) teilzunehmen.

Jedes Verbandsmitglied, dass für einen anderen als seinen Erst-

verein Disziplinen bei diesen Meisterschaften schießen möchte, 

muss beim Württembergischen Schützenverband vor Beginn 

des neuen Sportjahres gemäß Sportordnung Teil 0 Regel 0.7.3 

einen Antrag auf Änderung der Starterlaubnis (Starterklärung) 

einreichen.

Die jeweils gültigen Startrechte werden auf dem Schützenausweis 

der Person vermerkt und bei einem Meisterschaftsstart kontrolliert. 

Sollte in diesem Ausweis keine Starterlaubnis für den Verein für den 

der Schütze an den Start gehen möchte eingetragen sein, muss der 

Schütze disqualifiziert werden, da die im Schützenausweis festgehal-

ten Daten auch entsprechend an den DSB und seine Sportdatenbank 

gemeldet werden.

Hinweis: Für das Ligasystem ist keine Starterklärung notwendig, dort 

genügt die reine Vereinsmitgliedschaft in dem Verein für den an den 

Start gegangen werden soll.

Wissenswertes
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Erstvereinswechsel

Sollen ab dem kommenden Sportjahr alle oder die Mehrzahl an Disziplinen für einen anderen 

Verein als den aktuellen Erstverein geschossen werden, sollte mit Hilfe des Formulars Starterklä-

rung ein Erstvereinswechsel beantragt werden:

Alle Startrechte gehen bei dieser Version nach der Bearbeitung automatisch auf den neu ge-

wählten Erstverein über, d.h. alle Disziplinen dürfen im Rahmen der Meisterschaften nur noch 

für diesen geschossen werden. 

Wechsel von einzelnen Disziplinen

Sollen nur einzelne Disziplinen für einen oder auch mehrere andere Vereine geschossen werden, 

müssen diese auf dem Antragsformular jeweils einzeln aufgeführt werden: 

Sollte der Verein für den geschossen werden soll, einem anderen Landesverband angehören ist 

das jeweilige Kürzel des Verbandes zwingend im Feld LV einzutragen. Handelt es sich um einen 

Württembergischen Verein kann das Feld leer bleiben.

Wichtige Hinweise

-  Die Änderung der Starterlaubnis bleibt bis auf Widerruf gültig und wird nicht automatisch zum nächsten Sportjahr wieder 

  gelöscht. D.h. wenn einmal eine Erklärung eingegangen und bearbeitet ist bleiben die Startrechte auf unbestimmte Zeit bei uns   

  und in der DSB Sportdatenbank so hinterlegt und ein Start ist nur für den zur jeweiligen Disziplin zugeordneten Verein möglich.

-  Mit Abgabe eines neuen Antrages werden alle bisher beantragten/erteilten Starterlaubnisse ungültig. Da bei der Neuanlage   

  grundsätzlich alle alten „Rechte“ zuerst gelöscht werden müssen ist es aus organisatorischen Gründen zwingend notwendig, 

  bei jedem neu gestellten Antrag auch die Disziplinen die bereits einem weiteren Verein zugeordnet waren wieder auf dem 

  Antragsformular mit aufzuführen. 

-  Der Schütze hat alle Vereine und Verbände die von der Änderung der Startrechte betroffen sind selbständig zu informieren.

-  Die Bearbeitungsgebühr für eine Starterklärung beträgt 10,00€ und wird über den Erstverein in Rechnung gestellt.

-  Der geänderte Schützenausweis wird grundsätzlich immer über den Erstverein zurückgesendet. 

Jedes Mitglied ist grundsätzlich selbst für die Aktualität seines Schützenausweises verantwortlich!

. 

Wissenswertes
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Wissenswertes

Allgemeine Informationen
Grundsätzlich liegen die Startrechte eines jeden unserer Aktiven 
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Wissenswertes

Allgemeine Informationen
Grundsätzlich liegen die Startrechte eines jeden unserer Aktiven 

✃
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Aus dem LLZ

KK-EM Vorausscheidung Gewehr Juniorinnen und Junioren

Vom LLZ waren (auf dem Bild 
von links nach rechts) Lana 
Wurster, Larissa Weindorf, 
Marco Schneider, Anna-Marie 
Beutler, Nils Friedmann, Kim 
Schladebach, Jana Hilser, Nele 
Stark und Nina Schladebach 
mit den Trainern Helmut Hoff-
mann (Mitte hinten) und Tor-
ben Schweter (nicht auf dem 
Bild) am Start.

Am 19. und 20.03.2021 wurden die ersten zwei von drei KK 3x40 

Programmen der KK-EM-Vorausscheidung in Dortmund geschossen.

Unsere Kaderschützen haben sich trotz Corona-Einschränkungen 

und der noch jungen Saison sehr gut und intensiv auf diese ersten 

Wettkämpfe vorbereitet und wurden auch fast alle dafür belohnt. 

Gleich drei unserer Sportler konnten mit sehr guten, neuen per-

sönlichen Bestleistungen aufwarten. Nele Stark erzielte im ersten 

Wettkampf starke 1175 Ringe (391 397 387), auch Nils Friedmann 

legte seine perönliche Messlatte hoch auf 1163 Ringe (386 392 

385). Im zweiten Wettkampf verbesserte Anna-Marie Beutler ihre 

Bestleistung auf 1161 Ringe (387 397 377).

Nele Stark liegt aktuell mit 2346 Ringen (1175 & 1171) in Führung, 

direkt dahinter ist Larissa Weindorf mit 2345 Ringen (1170 & 1175) 

auf dem zweiten Platz. Bei den Junioren liegt Nils Friedmann mit 

2321 Ringen (1163 & 1158) auf Platz 3.

Jana Hilser konnte ihr Leistungsvermögen nicht abrufen, leider hat-

te Sie ein Problem mit der Ausrüstung, das nicht sofort behoben 

werden konnte.

Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Homepage www.llzbw.de 

unter Ergebnisse 2021.
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Schützenbezirk Schwarzwald-Hohenzollern

Einladung zum außerordentlichen Bezirksschützentag 2021 

am 16.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren Oberschützenmeister,

Sehr geehrte Damen und Herren Ehrenmitglieder des 
Bezirkes,

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Bezirksschüt-
zenmeisteramtes,

Liebe SchützenInnen,

Da wegen Covid-19 eine Präsenzveranstaltung äußerst schwer 
planbar und vermutlich kaum durchzuführen sein wird, haben 
wir beschlossen einen außerordentlichen Bezirksschützentag 
durchzuführen.

Zu diesem Schützentag wird hiermit satzungsgemäß und frist-
gerecht eingeladen.

Dieser außerordentliche Bezirksschützentag beschränkt sich 
auf drei Abstimmungen und wird als schriftlicher Schützen-
tag durchgeführt.
Dies ist aufgrund Artikel 2 § 5 (3) des Gesetzes zur Abmilderung der 
Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht vom 27. März 2020 möglich.

Die Tagesordnung umfasst die schriftliche Abstimmung per 
Briefwahl

1.  Entlastung des Bezirksschützenmeisteramtes für das 
 Geschäftsjahr 2019

2.  Entlastung des Bezirksschützenmeisteramtes für das 
 Geschäftsjahr 2020

3.  Abstimmung über den Fortbestand des 
 Bezirkes Schwarzwal-Hohenzollern

4.  Auszählung der abgegebenen Stimmen durch die 
 Wahlkommission

Die Abstimmung erfolgt durch Briefwahl mit den entsprechen-
den Stimmen der Vereine und stimmberechtigten Ehren- und 
Schützenmeisteramtsmitgliedern.

Den Unterlagen beigefügt sind die dafür vorgesehenen Briefwahl-
unterlagen.
Entsprechend §5, Ziff.6 der Satzung des Württembergischen Schüt-
zenverbandes hat jeder Verein für jeweils angefangene 50 Mitglieder 
eine Stimme.
Ein Delegierter kann bis zu vier Stimmenzettel seiner                 
Vereinigung vertreten.

Um die Geheimhaltung bei der Wahl sicherzustellen, ist fol-
gendes zu beachten

Ein Stimmzettel entspricht einer Stimme
Ein Stimmzettel ausgefüllt in ein Stimmzettel-Kuvert einlegen 
und Kuvert zukleben.
Alle Stimmzettel-Kuverts und die unterschriebenen eidesstatt-
lichen Erklärungen ( Datum und Unterschriften) in den vorfran-
kierten Rückumschlag an die Wahlkommission senden.

Ist die eidesstattliche Erklärung (eine Unterschrift für max. vier 
Stimmzettel) nicht unterzeichnet oder nicht beigefügt, werden 
alle Stimmzettel-Kuverts als ungültig bewertet.
Sind mehrere Stimmzettel in einem Stimmzettel-Kuvert, wer-
den diese ebenfalls als ungültig gewertet.

Als Wahlkommission wurde festgelegt.

Als Vorsitzender Ehrensportkreispräsident RW Robert Nübel
Als Beisitzer  KOSM ZAK                       Wolfgang Musch
  KOSM NZ                                   Andreas Seifer

Das Wahlergebnis wird dann zeitnah auf der Homepage des 
Bezirkes Schwarzwald-Hohenzollern veröffentlicht.

Diesem Schreiben beigelegt sind die entsprechenden Briefwahl-
unterlagen.

Eidesstattliche Erklärung des Vereins
Die Anzahl an Stimmzetteln, die dem Verein zustehen
Die Anzahl an Stimmzettel-Kuverts
Rückantwort-Kuvert adressiert an die Wahlkommission der Brief-
wahl
Abschließend möchte ich alle Mitgliedsvereine und weiteren Stimm-
berechtigten im Sinne unseres Schützenwesend um Verständnis, aber 
auch um rege Teilnahme an diesem nicht alltäglichen Wahlverfahren 
zum außerordentlichen Bezirksschützentag bitten.

Die ausgefüllten Stimmzettel sind per beiliegendem Rück-
umschlag an die Wahlkommission bis spätestens Mittwoch           
12. Mai 2021 zu senden.

Mit freundlichen Schützengruß

Karl-Heinz Hofmeister
BOSM Schwarzwald-Hohenzollern

Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen
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Schützenbezirk Schwarzwald-Hohenzollern

Auflösung am letzten Bezirksschützentag angepeilt

Der Württembergische Schüt-
zenverband stand 2020 im ent-
scheidenden Stadium seiner 
Neustrukturierung, als Corona 
auch über die Schützen herein-
brach. 

Das letzte Jahr sollte das Jahr der 
entscheidenden Etappen in der 
Neustrukturierung des Württem-
bergischen Schützenverbandes 
(WSV) und seiner Schützen-Verei-
ne, -Kreise und -Bezirke werden. 
Eine Neustrukturierung des WSV 
und seiner nachgeordneten Glie-
derungen stand da schon etliche 
Jahre im Raum. Dass es in der WSV-
Struktur dringendst zu Änderungen 
kommen muss, verdeutlich unser 
Schützenbezirk (SB) Schwarzwald-
Hohenzollern (SWHZ) mit seinen 
fünf Schützenkreisen Freudenstadt, 
Neckar-Zollern, Tuttlingen, Rottweil 
und Zollern Alb. Beim letzten ab-
gehaltenen Bezirksschützentag im 
April 2019 in Dornhan stellte näm-
lich der seitherige Bezirksoberschüt-
zenmeister (BOSM) Albert Bähr nur 
wenige Tage vor dem Schützen-
Treffen sein Amt zur Verfügung. 
Damit lastete der Bezirksschützen-
tag auf seinem Stellvertreter, dem 1. 
Bezirks-Schützenmeister Karl-Heinz 
Hofmeister, der sich in Dornhan 
hernach als BOSM zur Verfügung 

stellte. Inzwischen ist er wie auch 
die restlichen Mitglieder des Be-
zirksschützenamtes wegen dem 
Corona-Stillstand zwar noch im 
Amt, aber nicht mehr bereit auf Be-
zirksebene ein Amt zu übernehmen 
– wie die restlichen Mitglieder des 
Bezirksschützenmeisteramtes auch. 
Sollte die vom WSV vorgeschlagene 
Auflösung des SB SWHZ von einem 
der fünf hiesigen Schützenkreise 
abgelehnt werden, müsste eine 
komplette Neubesetzung des Be-
zirksschützenamtes erfolgen. Eine 
solche Neubesetzung aller Funk-
tionen (außer Sportleiter) ist nach 
Ansicht von BOSM Hofmeister aller-
dings ziemlich unrealistisch. Bei ver-
schiedenen Gesprächen in den fünf 
Schützenkreisen unseres Bezirks 
tendierte der überwiegende Teil 
der Mitglieder zur Bezirksauflösung 
– die Schützenkreise geschlossen. 
Der für unseren SB entscheidende 
Bezirksschützentag (BST) am 21. 
März letzten Jahres in Musbach 
musste wegen der Corona-Epide-
mie abgesagt werden. Bei einem 
Fortbestand des Schützenbezirks 
würde dieser, wie bisher, weiter 
im WSV vertreten sein. Aber ohne 
Sportbetrieb, denn die bisherige 
Bezirksebene ist im Rundenbereich 
und die Meisterschaften betreffend 
bereits aufgelöst worden. schriftlicher Schützentag durchzu-

führen. Dies ist aufgrund Artikel 2 § 
5 (3)  des Gesetzes zur Abmilderung 
der Folgen der Covid-19Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht vom 27. März 2020 
möglich.  
Dieser außerordentliche BST be-
schränkt sich auf drei Abstimmun-
gen in schriftlicher Abstimmung 
per Briefwahl: 1. Entlastung des Be-
zirksschützenmeisteramtes für das 
Geschäftsjahr 2019. 2. Entlastung 
des Bezirksschützenmeisteramtes 
für das Geschäftsjahr 2020. 3. Ab-
stimmung über den Fortbestand 
des Bezirkes Schwarzwal-Hohen-
zollern. Die Abstimmung erfolgt 
durch Briefwahl mit den entspre-

Wenn die Bezirks-
auflösung von den 
Vereinen abgesegnet 
wird, wird der 
bisherige Bezirks-
oberschützenmeister 
Karl-Heinz Hofmeister 
gleichzeitig auch 
der letzte BOSM sein.

Die Rückseite des Banners des (einstigen ?) Schützenbezirks Schwarz-
wald-Hohenzollern mit den fünf Schützenkreisen Freudenstadt,           
Neckar-Zollern, Tuttlingen, Rottweil und Zollern Alb.

Die Rundenwettkämpfe werden 
außer den Kreisligen vom WSV und 
seinen Liga-Obleuten betreut und 
bei den Meisterschaften geht es 
direkt aus den Schützenkreisen zur 
den Landesmeisterschaften.
Einen Schritt weiter geht es jetzt mit 
der Einladung zum außerordent-
lichen Bezirksschützentag 2021 
am 16.Mai 2021. Der vermutlich 
letzte BST, zu dem hiermit satzungs-
gemäß und fristgerecht eingeladen 
wird, ist auch sonst einmalig. Da 
wegen Covid-19 eine Präsenzver-
anstaltung äußerst schwer planbar 
und vermutlich kaum durchzufüh-
ren wäre, beschloss das Bezirks-
schützenmeisteramt einen außer-
ordentlichen Bezirksschützentag als 

Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen
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Einen Fahneneinmarsch mit dem Bezirksbanner wie zuletzt 2019 in 
Dornhan wird es Corona bedingt beim letzten Bezirksschützentag am 
16. Mai nicht geben.                                            (Bilder: Philipp Eichert)

chenden Stimmen der 110 Vereine 
und stimmberechtigten Ehren- und 
Schützenmeisteramtsmitgliedern. 
Die Auszählung der abgegebenen 
Stimmen erfolgt durch die Wahl-
kommission in der Besetzung mit 
Robert Nübel, Ehrensportkreispräsi-
dent Rottweil, als Vorsitzender und 
den Kreisoberschützenmeistern 
Wolfgang Musch, SK Zollern Alb, 
und  Andreas Seifer, SK Neckar-
Zollern, als Beisitzer. Die weite-
ren Regularien sind den Vereinen 
bereits zugegangen. Das Wahl-
ergebnis wird dann zeitnah auf der 
Homepage des Bezirkes Schwarz-
wald-Hohenzollern (http://www.
bezirk-swhz.de/) veröffentlicht.
Im angenommenen Fall der Be-
zirks-Auflösung stellt sich die Frage, 
wie und zu welchen Gunsten wird 

die Bezirkskasse aufgelöst und bei 
wem verbleibt das schöne Bezirks-
banner? Als Untergliederung des 
Verbandes gehören die Restbe-
stände eines aufgelösten Bezirks 
dem WSV, der aber nach jetzigem 
Stand wahrscheinlich zugunsten 
der SK verzichten würde. Die Auf-
teilung der Kassenreste erfolgt 
dann entsprechend der Anzahl 
der Mitglieder in den Kreisen. Das 
Bezirksbanner betreffend hat das 
Bezirksschützenmeisteramt noch 
keine Entscheidung über die end-
gültige Verwahrung getroffen, zu-
mal das Banner verschmutzt ist und 
entsprechend teuer zu restaurieren 
wäre. Derzeit wird es nach dem 
letzten Bezirksschützentag noch in 
Dornhan aufbewahrt.  
             (Philipp Eichert)

Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen



42 SWDSZ 5/2021

Einladung zum 
64. ordentlichen Kreisschützentag

Delegiertentagung 2021

am Samstag, 15. Mai 2021 um 14:00 Uhr

in der Staufenhalle
Am Marktplatz 10, 73655 Plüderhausen

Wir würden uns freuen die Delegierten der Kreisvereine (Anzahl 
der Delegierten laut Stimmenliste) an diesem Tage begrüßen zu 
dürfen. 

Mit Schützengruß
Schützenkreis Waiblingen

Klaus Müller
Kreisoberschützenmeister

Bitte Meldungen zur Totenehrung bis zum 08.05.2021 
per mail an Michael Büttner mh-buettner@gmx.de

Delegiertentagung

  1.  Begrüßung durch OSM Heinrich Walter – SV Plüderhausen
  2.  Begrüßung durch KOSM Klaus Müller und Eröffnung der    
 Delegiertentagung
  3. Totengedenken – 2. KSM Michael Büttner
  4. Bericht des Kreisoberschützenmeisters
  5. Berichte des Kreisschatzmeisters, des Kreissportleiters, 
 des Kreisschulungsleiter und Kreisdamenreferentin liegen aus
  6. Bericht der Kassenprüfer Marcello Chieffo/Oliver Schnabel
  7. Aussprache zu den Berichten
  8. Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes 
 (Marcello Chieffo/Oliver Schnabel)
  9. Ehrungen
10. Wahlen
 4 Jahre
 Kreisschützenmeister/in
 Kreissportleiter/in
 Kreisjugendleiter/in
 Kreisschriftführer/in
 Kreisdamenleiter/in
 Kassenprüfer

11. Anträge zur Delegiertentagung
12. Verschiedenes und Termine
13. Beendigung der Delegiertentagung

Kreis Waiblingen Schützenkameradschaft Dachtel e.V.

Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen

Uschi Mayer gewinnt internationalen          
Onlinewettkampf

Bereits kurz nach dem ersten 
Lockdown im vergangenen Jahr 
haben sich der Schießsport-Guru 
Heinz Reinkemeyer und mehrere 
Schießsporthersteller zusammen-
geschlossen und über mehrere 
Monate hinweg den weltweiten 
Onlinewettkampf „MEC Com-
petition“ organisiert. Bei diesem 
zählten Können und Glück glei-
chermaßen, um den Wettbewerb 
auch für Hobbyschützen attraktiv 
zu gestalten. Das Wettkampf-
programm umfasste 30 Schüsse, 
wobei die Teilerwertung (Abstand 
in 1/100 Millimeter) des letzten 
Schusses in das Gesamtergeb-
nis mit einberechnet wurde. Die 
Dachteler Schützen traten natür-
lich ebenfalls an und gehörten 
lange Zeit zur Spitzengruppe. 
Am Ende konnte Uschi Mayer die 
Wertung der Auflageschützen mit 
einem tollen Ergebnis und einem 

fast perfekten letzten Schuss für 
sich entscheiden. Sie gewann ein 
neues Luftgewehr der Marke Carl 
Walther und Zubehör im Wert 
von insgesamt über 3 500 Euro! 
Da solch hohe Siegprämien im 
Schießsport sehr selten sind, war 
die Freude bei Uschi natürlich um-
so größer. Aufgrund des andau-
ernden Lockdowns wurde ihr das 
Luftgewehr erst jetzt zugestellt.
Leider konnten die Finals im 
Herbst letzten Jahres nicht mehr 
wie geplant durchgeführt werden. 
Diese sind laut aktueller Planung 
für Sommer dieses Jahres ange-
setzt und sollen in Dortmund und 
München durchgeführt werden. 
Zu gewinnen gibt es als Haupt-
preis ein Luftgewehr von Carl 
Walther und wertvolles Zubehör.
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Kreis Vaihingen/Enz

Nachruf
Der Schützenkreis Vaihingen/Enz trauert um seinen Ehren-Kreisoberschützenmeister

Heinz Schmollinger,
der am 23. März im Alter von 86 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit überraschend verstorben ist. 
Heinz Schmollinger stand dem Schützenkreis zwischen 1963 und 2003 immerhin 40 Jahre lang als Oberschützen-
meister vor. 
Neben unzähligen Aktivitäten während dieser Zeit (am Anfang war Heinz Schmollinger auch noch aktiver Sportschütze) 
kämpfte er mit Herzblut vor allem um den Fortbestand des zwischenzeitlich in drei politischen Kreisen beheimateten 
Schützenkreises Vaihingen und damit auch für den Verbleib beim Schützenbezirk Unterland und beim Württembergischen Schützenverband. 
Bereits 1963 im Schützenhaus in Ensingen zum Kreisoberschützenmeister gewählt, hat es Heinz Schmollinger in der ihm eigenen Art verstanden, 
das Kreisschiff stets auf gutem Kurs zu halten.
Für seine Lebensleistung wurde ihm beim Landesschützentag 2003 die Ehrenmitgliedschaft des Württembergischen Schützenverbandes verliehen. 
Bei der Verabschiedung aus dem Amt des Kreisoberschützenmeisters ernannten seine Schützenkameraden Heinz Schmollinger in 
Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um den Schützenkreis Vaihingen sowie die Förderung des Schießsports zum                       
Ehren-Kreisoberschützenmeister. 
Alt-Landtagsvizepräsident und „Schützenbruder“ Hans Albrecht bezeichnete ihn damals als einen echten Glücksfall für die Schützenfamilie. 
Bis zuletzt nahm Heinz Schmollinger trotz seiner Krankheit mit großem Interesse an der Entwicklung des Schützenkreises Vaihingen teil und ließ 
sich von seinen Kameraden regelmäßig informieren. 
Der Verstorbene war überdies seit vielen Jahren auch Ehrenmitglied seines Stammvereins VfS Maulbronn-Diefenbach.

Wir haben unseren Ehren-Kreisoberschützenmeister mit einer größeren Abordnung aus Vertretern von Verein, Kreis, Bezirk und Land auf seinem 
letzten Weg begleitet und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Im Namen des Kreisschützenmeisteramtes und der Sportschützen des Schützenkreises Vaihingen/Enz: 

Bernhard Weigmann, Kreisoberschützenmeister

Nachruf
Voller Trauer haben wir die Nachricht vom Tod 
unseres ehemaligen Kreisoberschützenmeisters

       Gilbert Oster erhalten.

Begonnen hat Gilbert seine       ehrenamtliche Tätigkeit im 
Schützenkreis Hohenstaufen als stv. Kreissportleiter (von 
1993 - Jan. 1994), danach wurde er als Kreissportleiter 
gewählt (von 1994 - 2000). 
Beim Kreisschützentag im Januar 2000 erfolgte seine Wahl zum Kreisoberschüt-
zenmeister. Dieses ehrenvolle Amt hat Gilbert bis zum Januar 2003 ausgeführt.
Er hat während dieser 10 Jahre Ehrenamt als langjähriges Mitglied im Kreisschüt-
zenmeisteramt das Bild unseres Schützenkreises maßgeblich mitgeprägt.
Mit Gilbert Oster verlieren wir einen Schützenkameraden, der einen Großteil 
seiner Freizeit in seinen geliebten Schießsport und das Ehrenamt investiert hat. 
Für sein herausragendes Engagement für und um den Schießsport, sind wir ihm 
sehr dankbar.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Doris mit Familie, wir werden Gilbert immer 
in bleibender Erinnerung behalten.

Kreisoberschützenmeister Kurt Weil
mit dem gesamten Kreisschützenmeisteramt und allen Mitgliedsvereinen des 
Schützenkreises Hohenstaufen.

Kreis Hohenstaufen Schützenverein Tannau e.V.

Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen Aus den Bezirken, Kreisen und Vereinen

Nachruf

Fassungslos und schockiert 
nehmen wir Abschied 

von unserem langjährigen 
Vereinsvorstand

Josef Kramer
(Oberschützenmeister)

Lieber Sepp,

dass Du uns so plötzlich verlässt, macht uns unendlich 
traurig. Jahrzehntelang hast Du dich mit aller Kraft 
für den Verein eingesetzt. Mit Dir verlieren wir einen 
verdienten Kameraden. Ganz besonders am Herzen 
lag Dir der Aufbau und die Entwicklung des Vereins. 
Mit großem Engagement hast Du die Erweiterung und 
Sanierung unseres Schützenhauses vorangetrieben.

Wir lassen Dir einen Platz zwischen uns, so wie Du 
ihn im Leben jederzeit hattest.

Unser Mitgefühl gilt Deiner Familie.

Dein Schützenverein Tannau e.V. 
Vorstandschaft und Mitglieder
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PRESSEMITTEILUNG:

Neuer Online-Shop bei Krüger Schießscheiben 

Angesichts der Ausfälle von Messen und Veranstaltungen, sowie 

aufgrund der durch die Pandemie geschlossenen Fachgeschäfte, 

hat Krüger die Zeit genutzt und seinen Online-Shop komplett neu 

ausgerichtet. Es werden noch mehr Qualitätsprodukte vom welt-

weiten Marktführer für sportliche Schießscheiben in vielen Kate-

gorien übersichtlich eingruppiert. Die einzigartige Auswahl umfasst 

die Scheiben der Weltverbände des Olympischen Schießsports, der 

Grosskaliber-Verbände, der Bogensport-Verbände und der Wett-

kampfscheiben des Deutschen Schützenbundes. 

Die einfache intuitive Handhabung der Shop-Funktionen, die Live-

Bestandsabfrage für Lieferung innerhalb 1-2 Tagen und moderne 

Zahlungsalternativen, machen den neuen Shop zum 24-Stunden 

Einkaufserlebnis für Schießscheiben und Bogenscheiben-Auflagen. 

Neu ist auch ein informativer Servicebereich mit Veranstaltungen, 

Schießsport-Links und Downloads von Schießspielen.

Für die Nutzung des Webshops mit dem Smartphone wurde erst-

malig eine extra angepasste Oberfläche erstellt.

Zugang zum Shop erhalten Sie unter: www.krueger-scheiben.de

Krüger Druck + Verlag GmbH & Co.KG 

Handwerkstr. 8-10 • D-66663 Merzig

Aus der Industrie
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Lösungen Rätsel Termine
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Termine
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